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Stornobedingungen
1. Rücktritt durch den Reisenden vor Reisebeginn, Vertragsübertragung (Ersatzperson)

1.1 Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber 
Hotel Landliebe unter den am Ende der Stornobedingungen angegebenen Kontaktdaten zu erklären. Falls die Reise über 
einen Reisemittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Reisenden wird 
 empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaften Datenträger zu erklären.

1.2 Tritt der Reisende vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert Hotel Landliebe den Anspruch 
auf den Reisepreis. Stattdessen kann Hotel Landliebe eine angemessene Entschädigung vom Reisenden verlangen. 
Dies gilt nicht, sofern der Rücktritt von Hotel Landliebe zu vertreten ist oder wenn am Bestimmungsort oder in dessen 
 unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise 
oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstände sind unvermeidbar 
und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle derjenigen Vertragspartei unterliegen, die sich hierauf beruft, und 
sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären.

1.3 Hotel Landliebe hat diesen ihm zustehenden Entschädigungsanspruch in den nachfolgenden Stornopauschalen 
festgelegt. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung des Zeitpunktes des vom Reisenden erklärten Rücktritts bis 
zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis von Aufwendungen und des zu erwartenden 
 Erwerbs durch eine anderweitige Verwendung der Reiseleistungen. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des 
 Zugangs der Rücktrittserklärung beim Hotel Landliebe oder dem Reisemittler wie folgt berechnet:
a) allgemeine Stornopauschale:
bis 60. Tag vor Reiseantritt kostenlos
bis 30. Tag vor Reiseantritt 20 %
bis 21. Tag vor Reiseantritt 30 %
bis 14. Tag vor Reiseantritt 50 %
bis 7. Tag vor Reiseantritt 60 %
bis 1 Tag vor Reiseantritt 80 %
am Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des Gesamtpreises
b) besondere Stornopauschale:
Sonderangebote/Specials, individuell ausgearbeitete Pauschalreisen sowie Gruppenreisen unterliegen besonderen 
Stornierungsbedingungen, auf die in der jeweiligen Leistungsbeschreibung bzw. Reiseausschreibung/Angebot und der 
Reisebestätigung ausdrücklich hingewiesen wird.

1.4 Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen Hotel Landliebe nachzuweisen, dass Hotel Landliebe durch den 
Rücktritt lediglich eine wesentlich niedrigere angemessene Entschädigung verlangen kann.

1.5 Hotel Landliebe behält sich vor, anstelle der vorstehenden Stornopauschalen eine höhere, konkret berechnete 
 Entschädigung zu fordern, soweit Hotel Landliebe das Entstehen wesentlich höherer Aufwendungen als die jeweils 
anwendbare Stornopauschale nachweisen kann. In diesem Fall ist Hotel Landliebe verpflichtet, die geforderte Ent-
schädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was er durch anderweitige 
 Verwendung der Reiseleistungen erwirbt, konkret zu beziffern und auf Verlangen des Reisenden zu begründen.

1.6 Der Abschluss einer Reiserücktritt-Versicherung wird von Hotel Landliebe ausdrücklich empfohlen.

1.7IstHotelLandliebeinfolgeeinesRücktrittszurRückerstattungdesReisepreisesverpflichtet,istdieErstattungunver-
züglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt zu leisten.

1.8 Das gesetzliche Recht des Reisenden, auf einem dauerhaften Datenträger gemäß § 651e BGB eine Vertragsüber-
tragung auf einen anderen Reisenden zu erklären (Stellung eines Ersatzteilnehmers), bleibt durch die vorstehenden 
Bestimmungen unberührt, sofern diese Mitteilung Hotel Landliebe nicht später als sieben Tage vor Reiseantritt zugeht.

2. Umbuchungen durch den Reisenden vor Reisebeginn

2.1 Ein rechtlicher Anspruch des Reisenden auf eine Änderung hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des  Ortes 
des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt selbstverständlich 
nicht, sofern eine Umbuchung aufgrund unvollständiger oder fehlerhafter vorvertraglicher Informationen gemäß Art. 
250 § 3 EGBGB nötig ist; eine solche Umbuchung wird für den Reisenden kostenfrei durchgeführt.

2.2 Sofern Hotel Landliebe auf Wunsch des Reisenden eine Umbuchung nach Ziffer 2.1 Satz 1 vornimmt, fällt bis zum 30. 
Tag vor Reiseantritt ein Umbuchungsentgelt in Höhe von 30,- € je Vorgang an, das zusätzlich zu einem eventuell neuen 
Reisepreis für die umgebuchte Leistung vom Reisenden zu bezahlen ist; über einen aufgrund der Umbuchung entstehen-
den neuen Reisepreis wird der Reisende vor der Umbuchung informiert.

2.3 Umbuchungswünsche des Reisenden ab 29 Tage vor Reisebeginn können, sofern ihre Durchführung überhaupt 
 möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziff. 4.3 zu den dort geltenden Bedingungen und  gleichzeitiger 
 Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten  verursachen. 1 | 1
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